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Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Einladung, zum zehnten Jahr der Liberalisierung des europäischen Strommarktes zu sprechen, habe ich auch deswegen gerne angenommen, weil ich selber als Abgeordneter des Europäischen Parlaments von Anfang an diesen Prozess begleitet habe. Es ist, als ob ich in meine eigene Vergangenheit eintauchte. Ich möchte meine Ausführungen aber nicht auf die Vergangenheit beschränken, sondern am Ende auch einige Worte zu den Perspektiven sagen.

Die Ursprünge des europäischen Strommarkts liegen allerdings weiter zurück als zehn Jahre. Doch bevor ich mich mit der Vorgeschichte des europäischen Strommarkes befasse, möchte ich Ihnen eine Anekdote erzählen, um Ihre Verständnis für den Charakter von Politik zu schärfen.

1990 entschieden das belgische Parlament und der belgische Senat, dass das Gesetz zur Abtreibung liberalisiert werden solle. Die beiden Kammern kamen damit einem Bedürfnis der Bevölkerung entgegen, die eine größere Toleranz verlangte. Dazu muss man wissen, dass Belgien, ein alles in allem streng katholisches Land, seine Gesetzgebung immer mit den Empfehlungen des Vatikans in Einklang bringen wollte. Das unterscheidet Belgien von seinem calvinistischen Nachbarn Niederlande, das in vielerlei Hinsicht eine weitaus liberale, wenn nicht sogar libertinäre Politik betrieb.

Nun muss in Belgien jedes Gesetz vom König, der damals Baudouin hieß, unterzeichnet werden, damit es Gesetzeskraft erhält. Doch Baudouin, ein strenger Katholik, verweigerte sich. Zum ersten Mal in der belgischen Geschichte sagte der König nein. Dieses Gesetz, so sein strenges Urteil, widerspräche seinem Gewissen. Schließlich habe auch er als König ein Gewissen. Eher träte er zurück, als dass er ein unkatholisches Gesetz unterzeichne.

Das gesamte politische Belgien war entsetzt. Wie kann der König sich weigern, ein demokratisch beschlossenes Gesetz zu unterzeichen? Seine Berater bedrängten ihn zur Unterschrift. Es sei ja nur eine bloße Formalität.

Doch Baudouin blieb hart und drohte wieder mit Rücktritt. Nun muss man wissen, dass Belgien ein sehr kompliziertes politisches Gebilde ist, in dem es immer darauf ankommt, ein Gleichgewicht zwischen den Flamen und den Wallonen zu halten. Der Vorteil des Monarchen ist dabei, dass er weder Flame noch Wallone ist, sondern schlicht König. Mit seiner Person ist er eine Art Klammer zwischen beiden Volksteilen. Träte der König zurück, geriete die Monarchie in Gefahr und Belgien drohte vielleicht sogar, Republik zu werden. In diesem Fall wäre der Präsident eben ein Wallone oder Flame, ein Alptraum für viele, die Belgien als Nationalstaat erhalten wollen.

Was also tun?

Die Lösung war einfach. Am Morgen des 4. April 1990 beschloß die Regierung, dass Baudouin unfähig sei zu regieren. Nach der Verfassung übernimmt in diesem Fall die gesamte Regierung die Funktion des Staatsoberhaupts. Alle Regierungsmitglieder unterzeichneten darauf das Gesetz. Am nächsten Tag, dem 5. April 1990 wurde Baudouin wieder für regierungsfähig erklärt. Und nun geschah das eigentliche Wunder. Niemand klagte vor dem Verfassungsgericht. Alle waren mit der Lösung zufrieden. Seitdem spricht man von der belgischen Lösung eines Problems. 

Bei seiner Beerdigung nahmen nebenbei eine Million Belgier am Trauerzug teil. Das ist jeder zehnte Bewohner des Landes!

Ich erzähle diese Anekdote deshalb, weil sie ein Licht darauf wirft, was das Wesen der Politik ausmacht, nämlich friedliche Lösungen in aussichtslosen Fällen zu suchen. Politik ist nicht angewandte Naturwissenschaft, sie folgt nicht immer juristischen Pfaden, sie ist vielmehr in ihrer hohen Kunst Ausdruck eines Verhaltens, das einen Konflikt auf geschickte Weise lösen will. Dem König Salomon schreibt das Alte Testament derart weise Handlungen zu. Offenbar hat den Belgiern ihre Bibelfestigkeit geholfen, dessen Weisheit auf das 20. Jahrhundert zu übertragen.

Europäische Politik hat viel mit der belgischen Lösung zu tun. Denn wie anders könnten inzwischen 25 Staaten mit ihren unterschiedlichen Interessen, Geschichten, Urteilen und Vorurteilen zu einem gemeinsamen Nenner finden. Der Kompromiss ist in Europa nicht das Übel, sondern oft die einzig denkbare Lösung. Hätte man nicht ab und zu ein Auge zugedrückt oder weggesehen, wäre Europa längst gegen die Wand gefahren.

Was heißt das für den Binnenmarkt für Elektrizität? 
Erlauben Sie mir dazu einen kurzen Rückblick auf die Vorgeschichte.

In den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts geriet Europa zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Energiepreiskrise des vorausgegangenen Jahrhunderts hatte tiefe Schleifspuren hinterlassen. Die Europäer waren vor allem verunsichert, weil die USA und Japan bessere Wirtschaftsdaten aufwiesen.

Um sich gegenüber den Hauptkonkurrenten besser behaupten zu können, besannen sich einige weitblickende Europäer  auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft aus dem Jahre 1958. Dieser EWG gehörten Anfang der achtziger Jahre die sechs Gründerstaaten Belgien, Niederlande, Luxemburg, Italien, Frankreich und Deutschland an, sowie die 1973 beigetretenen Staaten Dänemark, Großbritannien und Irland.

1980 kam Griechenland dazu. Mitte der achtziger Jahre schlossen sich die beiden jungen iberischen Demokratien Portugal und Spanien an. Insgesamt waren es also 12 Staaten, deren Wirtschaftsraum allerdings gegenüber dem der Nachbarländer weitgehend verschlossen blieb. Entgegen den Buchstaben des EWG – Vertrags war noch kein einheitliches Wirtschaftsraum ohne Grenzen vorhanden. An den Grenzen wurde noch kontrolliert und der Beruf des Grenzbeamten versprach eine lebenslange Tätigkeit.

Doch nun geschah überraschend, dass Europa aus seiner nationalen Sklerose auszubrechen versuchte. In einem damals häufig zitierten Bericht des italienischen Professors Cecchini wurde beklagt, dass uns die Grenzen wenigstens 5% unseres Bruttoinlandsproduktes kosten würden. Hinzu kommen noch 1% Verluste durch Währungstransaktionen. Wenn sich Europa von diesen Fesseln befreien wollte, musste es die Grenzen abschaffen und einen einheitlichen Raum für Güter, Dienstleistungen, Kapital sowie Freizügigkeit für die Menschen herstellen.

Den Startschuss gab das Weißbuch für den Binnenmarkt 1986, eine Art Fahrplan für die kommenden Jahre. Erstaunlicherweise kam in diesem Kompendium das Wort Energie kein einziges Mal vor. Die Verfasser des Weißbuchs waren offenbar der Meinung das ginge nicht. Strom und Gas als leitungsgebundene Energieträger könne man nicht frei handeln wie Schuhe oder Maschinen. Dass die Energie im Weißbuch nicht vorkam, störte auch vorerst niemanden. Die Energiewirtschaft sah ihr Versorgungsmonopol bestätigt und wollte daran auch nicht rütteln. Die Verbraucher waren nichts anderes gewohnt. Auch die Wissenschaft hielt sich zurück.

Ich erinnere mich noch gut an eine Konferenz, die ich damals als noch junger Abgeordneter zur europäischen Gaspolitik veranstaltete. Ein Vorstandsvorsitzender eines großen Gasunternehmens, wie ich Mitglied der SPD, sagte am Ende der Veranstaltung zu mir: „Rolf, das war eine gute Veranstaltung, doch gebe ich Dir einen guten Rat: lass die Finger von der Energiepolitik. Davon verstehen wir mehr – und Wettbewerb haben wir schon immer gehabt.“

Doch es kam anders. Wie so oft wurde Energiepolitik von Faktoren erzwungen, die wir nicht oder nur wenig beeinflussen konnten. Diesen Satz möchte ich Ihnen übrigens ans Herz legen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass er nicht nur in der Vergangenheit Gültigkeit hatte. Er wird uns auch in der Zukunft immer begleiten. Ich wiederhole: Energiepolitik wird häufig von unvorhersehbaren Ereignissen geschrieben.

Was waren damals diese Ereignisse? Zum einen ärgerte uns Margaret Thatcher mit ihrer rabiaten Liberalisierung. In Großbritannien wurden die Energiemonopole zerschlagen und Wettbewerb eingeführt. Nach einigen Schwierigkeiten zu Beginn mussten wir aber eingestehen, dass es rechnerisch funktioniert. Die Vorstellung, dass jede Kundin, jeder Kunde Strom und Gas dort einkauft wo sie oder er wollte, war auf einmal keine Illusion mehr. Die Franzosen, die damals mehr Strom über die Grenze verkaufen wollten, hatten sogar in einem Ratstext vorgeschlagen, dieses Recht in der gesamten EWG zu garantieren. Sie hatten dann aber schnell einen Rückzieher gemacht und wurden in den kommenden Jahren eher zu den Bremsern der Liberalisierung des Strom – und Gasbinnenmarktes.

Dann kam der erste Konflikt. Portugal wollte Strom in Frankreich kaufen, aber die Spanier wollten ihn nicht durch ihre Netze leiten. Doch den Portugiesen kam der Europäische Gerichtshof zu Hilfe, der in den achtziger Jahren ein Grundsatzurteil zur Durchleitung gefasst hatte. Es ging dabei um die Nutzung einer Unterseekabels von Großbritannien nach den USA.

Der Eigentümer des Kabels wollte einem Wettbewerber nicht gestatten, das Kabel zur Nachrichtenübermittlung zu nutzen. Der Wettbewerber klagte und bekam Recht. Das natürliche Monopol durfte nicht missbraucht werden. Es musste – natürlich gegen Entgelt – auch dem Wettbewerber offen stehen.

Da für Juristen Schwachstromnetze, Hochspannungsleitungen oder Gasleitungen allesamt Netze sind, ebenso wie Straßen und Eisenbahnnetze, schrieb damals der Generaldirektor für Wettbewerb der Kommission, ein gescheiter und gewissenhafter deutscher Professor namens Ehlermann, eine bahnbrechende Mitteilung und verlangte aus juristischen Gründen, alle Netze allen Nutzern zugänglich zu machen. Von vielen wurde er seiner vermeintlichen Naivität belächelt. Doch am Ende bekam er Recht.

So wie die Portugiesen Recht bekamen. In einer ersten Richtlinie wurde das Durchleitungsrecht erzwungen. Weitere Schritte folgten. In der Regel wurden sie vom Europäischen Gerichtshof erzwungen. Ich kann mich noch an mehrere Fälle erinnern. So wollte z.B. eine italienische Elektrizitätsgesellschaft, deren Wasserkraftwerke in den Alpen lagen, den Strom über das Netz der französischen EdF nach Italien leiten. Die Franzosen weigerten sich, weil sie Konkurrenz befürchteten und bezogen sich auf ihre Rechte als Eigentümer des Netzes. Doch die Italiener zogen vor dem Europäischen Gerichtshof und drohten mit Klage. Daraufhin gab die EdF klein bei, denn sie befürchtete ein Grundsatzurteil.

Die Bedeutung der Netze kam auch in dem 1992 beschlossenen Maastrichter Vertrag zum Ausdruck. Die Transeuropäischen Netze – Elektrizitäts- – und Gasnetze, Schienen, Straßen, Telekommunikationsnetze – bekamen in dem Sinne Verfassungsrang, dass sie allen Teilnehmern zur Verfügung stehen mussten. Aus diesem Grund erhalten sie auch politische und finanzielle Förderung.

Der große Baumeister des Europäischen Binnenmarktes hieß Jacques Delors. Unter den vielen Kommissionspräsidenten ist er wohl die bislang bedeutendste Persönlichkeit. Er hatte wenigstens drei Vorteile. Sein eigener Präsident, Francois Mitterand, stand genauso bedingungslos hinter ihm wie Helmut Kohl. Das erlaubte ihm, die gelegentlichen Gemeinheiten Margaret Thatchers auszuhalten. Zum zweiten war Delors ein Visionär mit sehr praktischen Eigenschaften. Er was ein geschickter politischer Handwerker. Und zum dritten, er konnte überzeugen. Seine Sprache war nicht geschraubt, sondern verständlich. Für mich persönlich steht er neben Robert Schuman und Jean Monnet in der Reihe der großen französischen Baumeister des vereinten Europa.

Zur Ehrenrettung von Margaret Thatcher muss ich aber zugeben, dass sie die erste war, die das Tor  zum Wettbewerb im Energiebereich aufstieß. Aus heutiger Sicht war sie die Weitblickendste. 

Von allen Baustellen des Binnenmarktes war die der Energie die schwierigste. Alle, Unternehmen wie Regierungen, Parteien wie öffentliche Meinung zweifelten lange am Erfolg des Energiebinnenmarktes. Auch im Europäischen Parlament, das ja zusammen mit dem Rat Gesetzgeber ist, waren die Zauderer in der Mehrzahl. Getrieben wurden wir aber immer wieder vom Europäischen Gerichtshof, der in einer Reihe von Grundsatzurteilen den Weg in Richtung Marktöffnung wies. Letztlich war es wohl die Angst vor dem EuGH, die uns zur Eile antrieb. Wir wollten nicht, dass die Liberalisierung des Strom – und Gasmarktes durch den EuGH bestimmt wird, sondern durch einen politischen Prozess.

Auch saß vielen Politikern die Angst vor der eigenen Gefolgschaft im Nacken. Die französische Abgeordneten fürchteten um Frankreichs „Service Public“, die deutschen wurden von den großen Energieversorgern, von den Stadtwerken und von den Gewerkschaften vor zu weitgehenden Reformen gewarnt, nur die Angelsachsen drängten auf Eile.

In Deutschland geschah dann doch etwas Merkwürdiges. Auf einmal entdeckten die Grünen, und mit ihnen die Grünen in den großen Volksparteien ihr Interesse an der Liberalisierung des Strom – und Gasmarktes. Denn in einem freien Wettbewerb könnte man ja auch die Regelung einführen, dass Strom und Gas aus erneuerbaren Energiequellen vorrangig  ins Netz eingespeist werden muss. Genau dieses ist dann auch geschehen. Wir haben bereits in die erste Stromrichtlinie einen Passus eingeführt, wonach Strom aus Erneuerbaren und aus Anlagen mit Kraft – Wärme – Kopplung vorrangig eingespeist werden kann. Damit erwies sich die Liberalisierung als wichtige Hilfe bei der Förderung der Erneuerbaren. Aus dieser Ecke kam dann auch die größte Unterstützung. Erstaunlich ist nur, dass gerade diejenigen für Wettbewerb sind, deren Technologien die größere öffentliche Förderung in Anspruch nimmt. Doch das wäre Stoff für einen anderen Vortrag.

In der zweiten Stromrichtlinie vom Jahre 2003, der sogenannten Beschleunigungsrichtlinie, wurde dann auch noch festgelegt, dass die Herkunft des Stromes bekannt gegeben werden muss. Der Verbraucher soll wissen, ob sein Strom grün ist oder aus Kernkraftwerken stammt. Ganz radikale Reformer verlangten sogar stündliche Bekanntgabe der Zusammensetzung des Stroms, eine Forderung, die allerdings keine Mehrheit fand.

Keine Mehrheit fand auch die Forderung, Biogas in das Gasnetz zu Vorzugsbedingungen einzuspeisen. Ich vermute allerdings, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dieser Forderung nachgeben wird, denn inzwischen scheint nachgewiesen, dass es technisch möglich ist. 

Streit verursachte auch die Frage, ob die Entflechtung der Netze, das sogenannte „unbundling“ auf eine gesetzliche Trennung vom Eigentümer beschränkt bleiben soll oder ob eine eigentumsrechtliche Trennung vorgeschrieben werden sollte. Vor allem Spanier drängten auf eine eigentumsrechtliche Lösung. Der Mehrheit im Rat und im Parlament ging diese Forderung aber zu weit. Wir beließen es deshalb beim „legal unbundling“, wie man im Englischen sagt. Allerdings ist derzeit zu spüren, dass der Ruf nach „ownership unbundling“ stärker wird. Ich vermute, dass die eigentumsrechtliche Trennung der Netze von Erzeugern ein künftiger Streitpunkt sein wird. 

Ich erspare mir einen Kommentar zu dem Streit über den verhandelten Netzzugang, wie er in Deutschland üblich war. Er zog sich über Jahre hin, mit dem Ergebnis, dass am Ende die Deutschen nachgeben mussten. Wie alle anderen musste auch in Deutschland ein Regulierer eingeführt werden, der unabhängig von Regierung und Unternehmen über die Modalitäten des Netzzugangs befindet. Es ist nicht mehr auszuschließen, dass die Zusammenarbeit der europäischen Regulierungsbehörden am Ende nicht doch noch zu einer Art europäischen Regulierungsbehörde führt, in dem Maße, wie die europäische Netze zusammenwachsen. 

Die Liberalisierung des Strommarktes ist das Werk von einer Menschengeneration. Das Werk ist noch nicht abgeschlossen. Doch schon jetzt kann man festhalten, dass es sich um einem politischen Prozess handelt, der zielstrebig, weil vom Vertrag so gewollt, aber auch vorsichtig, weil er auf politische Fußangeln Rücksicht nehmen muss. Die Kompromisse waren oft politisch gewollt, sie gaben wider, was gesellschaftlich möglich war, wir waren oft in der Nähe der „belgischen“ Lösung, weshalb die Anekdote über den König Baudouin auch lehrreich ist.

Manchmal ging es auch sehr unwissenschaftlich zu. So hatten wir zum Beispiel den Stadtwerken, eine im Übrigen sehr deutsche Eigenart, erlassen, ihre Netze zu entflechten, wenn sie weniger als 100 000 Kunden hatten. Warum gerade 100 000 und nicht 150 000 oder 50 000? Niemand weiß warum, die Zahl war willkürlich gegriffen worden, und da niemand protestierte, wurde sie so zum Gesetz.

Was kam nun am Ende heraus? Sind wir mit dem Ergebnis zufrieden? Ich will versuchen, die wichtigsten Zwischenergebnisse zusammenzufassen, denn genau genommen handelt es sich um solche. Der Liberalisierungsprozess ist noch nicht beendet.

1) Die europäischen Richtlinien haben Erzeugern und Verbrauchern klare Regeln vorgegeben. Ab dem 1. Juli 2007 wird jeder europäischer Haushalt das Recht haben, Strom und Gas dort zu kaufen, wo er will.

2) Der Wettbewerb hat zu Preissenkungen geführt, die allerdings inzwischen wieder durch staatliche Auflagen oder durch erhöhte Rohstoffpreise aufgefangen wurden.

3) Von vielen wird beklagt, dass der Konzentrationsprozess auf der Erzeugerseite nicht gestoppt wurde. Im Gegenteil, aus großen nationalen Unternehmen wurden noch größere europäische Unternehmen. Dieser Prozess ruft Widerstand hervor.

4) Der Ruf nach mehr Wettbewerb – ausgelöst von hohen Strom – und Gaspreisen -  wird stärker.

5) Der Ausbau der Netze kommt nicht in dem gewünschten Maße voran. Die baltischen Staaten werden erst langsam an das westeuropäische Netz angeschlossen. Die Hochspannungsverbindungen, die sog. „Interconnectors“ zwischen einer Reihe von Staaten ist noch mangelhaft. Somit steht das Recht auf Durchleitung häufig nur auf dem Papier. In der Praxis hat es wenig Bedeutung. Im Ergebnis haben wir weiterhin noch weitgehend nationale Märkte.

6) Viele Mitgliedstaaten kommen den europäischen Richtlinien nur mangelhaft nach. Die Kommission hat deshalb Klagen gegen sie eingereicht. 

7) Die Strommärkte sind immer noch wesentlich nationale Märkte. Auch sind die nationalen Regierungen darauf bedacht, ihre eigene Energiestrategie zu verfolgen und bedienen sich dabei „ihrer“ Unternehmen. Gestützt wird dieses Verhalten durch recht unterschiedliche öffentliche Meinungen.

8) Ein besonderer Fall ist Frankreich, wo die Regierung die EdF verpflichtet hat, niedrige Strompreise zu verlangen, ein Verfahren, das wohl nicht mit dem Buchstaben, doch mit dem Geiste der Liberalisierung in Konflikt gerät. Niedrige Preise sind populär, doch wird die EdF Schwierigkeiten bekommen, wenn sie mit dieser Niedrigpreispolitik ihre Investitionen in neue Kernkraftwerke finanzieren will. 

9) Der Binnenmarkt für Elektrizität fördert das Entstehen europäischer Unternehmen. Diese sind frei, dort zu investieren, wo sie wollen. So kann ein Unternehmen, das zu Hause nicht in Kernkraftwerke investieren kann, sich in anderen Ländern an Kernkraftwerken beteiligen. Ein Beispiel ist die italienische ENEL, die sich in Osteuropa und in Frankreich engagiert.

10) Erstaunlich oder auch nicht ist, dass es für Erneuerbare keinen Binnenmarkt gibt. Die Förderung ist rein national. Erneuerbare müssen deshalb da gebaut werden, wo die Fahne des Förderlandes weht, nicht wo es optimale Bedingungen – Wind, Sonne – gibt. Bislang gibt es keine Bereitschaft, diesen Zustand - etwa durch ein europäisches Zertifikatesystem - zu beenden.

11) Auch wenn es noch keine Angleichung der Strompreise in Europa gibt, so gehen doch von den Strombörsen Signale zu einem angepassten Verhalten aus. 

12) Nicht vergessen sollten wir auch, dass durch den Wettbewerb viele Arbeitsplätze wegrationalisiert wurden. Doch entstanden auch neue Dienstleistungen. Auch hat sich die Förderung der erneuerbaren Energien positiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Allerdings handelt es sich genau gesehen um subventionierte Arbeitsplätze. 

Bei einer genaueren Betrachtung des Binnenmarkts für Strom müsste man auch noch andere Maßnahmen in Betracht ziehen, die zunehmend das Geschehen im Strommarkt beeinflussen, etwa den CO2-Emissionshandel. Er ist ein weiterer Aspekt des Binnenmarkts, auch wenn er das Ergebnis einer anderen Richtlinie ist. Die CO2-Kosten beeinflussen den Strompreis, je nachdem, ob bei der Stromgewinnung CO2 anfällt oder nicht. Der Druck auf CO2-arme oder –freie Kraftwerke wird zunehmen. Möglicherweise wird eines Tages sogar Vorschrift sein, auf der Stromrechnung anzugeben, wie viel CO2 bei der Herstellung des Stroms frei wurde. 

Zur Zeit wird von mehreren Denkschulen untersucht, ob es nicht in Zukunft so etwas wie einen einheitlichen Zertifikatsmarkt geben sollte. Zur Erinnerung: wir verfügen derzeit über einen CO2-Zertifikatsmarkt, der vermutlich auch in der Post-Kyoto Periode Bestand haben wird. Hinzu kommt bereits heute in einigen Ländern ein Markt für grüne Zertifikate, mit denen dort die Erneuerbaren gefördert werden. In Frankreich, Italien und ein paar anderen Ländern bereitet man sich auf weiße Zertifikate vor, mit denen die Energieeffizienz gefördert werden soll. Am Ende haben wir in unserem einheitlichen Binnenmarkt einen unübersichtlichen und höchst bürokratischen Zertifikatsmarkt, den kein Experte mehr übersehen kann, weil er häufig an den Landesgrenzen endet. Eine derartige Zersplitterung ist aber mit dem Vertrag nicht verträglich. Der Binnenmarkt verlangt einheitliche oder zumindest verträgliche Systeme. 

Noch sind wir von diesem Thema etwas entfernt, doch in einigen Jahren wird man um eine einheitliche Lösung nicht umhinkommen.

Fassen wir zusammen.

Der Binnenmarkt für Elektrizität ist erwachsen geworden. Er funktioniert. Ja, er ist ein Erfolg geworden. Er ist auch nicht mehr umkehrbar. Jetzt geht es nur noch um seine Vollendung.

Viele Mitgliedstaaten haben ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Auch müssen die Netze ausgebaut werden. Dieser Satz ist allerdings leichter gesagt als dass er in die Tat umgesetzt werden kann. Häufig sind es lokale oder regionale Bewegungen, die den Bau von Hochspannungsleitungen behindern. So dauert es manchmal Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte oder eine ganze Ewigkeit, bis eine Hochspannungsleitung gebaut werden kann. Ein Beispiel ist die Verbindung zwischen Spanien und Frankreich, die vor allem in Frankreich auf Widerstände stößt. 
Die Blackouts in Europa, insbesondere die Blackouts in der Schweiz und in Italien haben die Schwächen der Netzregulierung aufgezeigt. Wir mussten dabei lernen, dass wir nicht nur den Netzzugang zu regulieren haben, sondern auch die Sicherheit der Energieversorgung. Die Netzbetreiber und Energieunternehmen müssen enger zusammenarbeiten. Die Informationen müssen weitergegeben werden. Mit anderen Worten, es müssen Regeln für die Netzsicherheit eingehalten und im Notfall auch Strafen für die Nichtbeachtung dieser Regeln vorgesehen werden. Je enger die einzelnen Netze zusammenwachsen, umso mehr müssen die verschiedenen bestehenden Modelle des Netzzugangs, der Preisregulierung, der Investitionsanreize aufeinander abgestimmt werden. Es ist vielleicht noch zu früh, von einem einheitlichen europäischen Regulierer zu sprechen, doch gehen die Überlegungen derzeit allesamt in diese Richtung. Auf jeden Fall muss der Regulierer nicht nur die Preise im Auge behalten, sondern auch auf die Qualität der Netze achten. Das ist aber in einem Europa schwierig, wo in manchen Ländern, etwa in Spanien der Regulierer nur Anregungen geben kann, in anderen Ländern etwa in Portugal bestimmend in den Markt eingreifen kann. 
Der Binnenmarkt schränkt den Handlungsspielraum der Nationalstaaten zunehmend ein. Denn wie auch immer der Energiemix zusammengestellt ist, der Wettbewerb gilt für alle. Und im Wettbewerb entscheiden der Preis und die Verfügbarkeit des Stroms, ob er gekauft wird oder nicht. Auch müssen die von der gemeinsamen Klimapolitik vorgegebenen Randbedingungen eingehalten werden.

In letzter Zeit wird der Ruf nach mehr Wettbewerb stärker. Die hohen Energiepreise und die hohen Unternehmensgewinne bestärken jene, die vom Wettbewerb Preissenkungen erwarten. In Frankreich und in einigen deutschen Bundesländern wird der öffentliche Druck auf die Unternehmen stärker, die Preise zu senken. Dieser Ruf wird umso stärker, wie die Elektrizitätsrichtlinie mangelhaft umgesetzt wird. Die Themen, die dabei im Mittelpunkt stehen, sind in Stichworten der europäische Regulierer, die eigentumsrechtliche Entflechtung der Netzbetreiber von den Erzeugern, eine verschärfte Wettbewerbskontrolle, aber auch die Versteigerung von Emissionsrechten anstatt ihrer kostenlose Vergabe. Die Kommission wertet derzeit eine Umfrage unter den europäischen Unternehmen aus und dürfte im Herbst mit einem Ergebnis aufwarten, das in neue Empfehlungen oder in eine neue Richtlinie münden könnte. 

Allerdings darf nicht übersehen werden, dass es einen Zusammenhang zwischen den Strompreisen und den Investitionen gibt. Wenn der Wettbewerb dazu führen sollte, dass die Investitionen in die Versorgungssicherheit zurückgehen, dann haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht.

Der Strombinnenmarkt bekommt in Zukunft auch noch eine außenpolitische Dimension, denn bereits seit einigen Jahren strebt die EU an, mit den benachbarten Staaten in eine besondere Beziehung zu treten, die es ihnen erlaubt, an den Vorteilen des Binnenmarkts teilzuhaben, ohne zwangsläufig Mitglied der EU zu werden. Dazu müssen EU und die betroffenen Staaten ihre Märkte in bestimmten Sektoren, etwa dem Energiesektor, öffnen und die gemeinsamen Spielregeln akzeptieren. Im Idealfall entstünde dann ein Strommarkt, der von Europa über Nordafrika und Nahost bis Rußland reicht. Noch sind wir nicht so weit, doch letztes Jahr wurde mit der Südosteuropäischen Energiegemeinschaft ein Anfang gemacht.

Interessant ist auch ein Blick über die Grenzen. Auch in den USA und in Kanada wurde der Markt für Strom liberalisiert. In den USA wurde 2005 ein Energiegesetz erlassen, der sogenannte „Energy Policy Act 2005“, und es wurde eine Regulierungsbehörde geschaffen mit einer eigenen Durchsetzungsfähigkeit. Es geht also nicht nur um die Tarife für die Großhandelspreise, die nicht diskriminierend sein dürfen, sondern auch um die Sicherheit der Netze. Grund ist der Blackout im Nordosten der USA und in Kanada im August 2003, der 50 Millionen Menschen ohne Strom hinterließ und erst nach vier Tagen überwunden werden konnte. Die Kosten allein dieses Blackouts betrugen zwischen 4 und 10 Milliarden Dollar. Einer der Gründe für den Stromausfall war, dass die  Liberalisierung  in den USA und in Kanada zu weniger Investitionen geführt hat. Man hat zu wenig für die Qualität der Netze getan und steht der Liberalisierung deswegen auch in zunehmendem Masse skeptisch gegenüber.

Die USA haben allerdings, ähnlich wie Kanada, von Einzelstaat zu Einzelstaat unterschiedliche Energiegesetze. Ihr Markt ist weit weniger homogen als der europäische, obwohl es sich bei den USA und Kanada um gewachsene Nationalstaaten handelt. In den USA spricht man von offenen und geschlossenen Märkten, wobei die offenen dem Wettbewerb ausgesetzt sind und die geschlossenen Märkte dies nur dem Namen nach sind wie z.B. die Tennessee Valley Authority. Obwohl wir in Europa auch noch ein Stück von einem echten Markt entfernt sind, so sind wir ihm doch in vielen Bereichen näher als die beiden nordamerikanischen Staaten. 
Doch auch wir haben unterschiedliche nationale Energiemärkte. Wir haben z.B. völlig liberalisierte Märkte, wie den britischen, aber auch liberalisierte und regulierte Märkte wie in Spanien, Italien und Frankreich. Wir haben „ownership unbundling“ in Finnland, Italien, den Niederlanden, Portugal Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich, „legal unbundling“ in einem Großteil der übrigen Ländern.  Wir haben in einigen Ländern sehr verlässliche Netze, in anderen müssen noch Investitionen nachgeholt werden.

Es gibt Länder mit starker Preisregulierung, in anderen regelt sich der Preis auf dem Markt, so wie es eigentlich sein sollte. Vor allem aber sind unsere nationalen Netze noch nicht in dem Maße miteinander verbunden, dass wirklich jeder Haushalt seinen Strom von irgendeinem beliebigen Erzeuger in Europa kaufen kann.  Die Gründe sind wie bereits gesagt häufig politischer Art und insofern ist der Bezug auf die Anekdote mit König Baudouin naheliegend. Im Übrigen war auch der Berichterstatter im Europäischen Parlament für die Liberalisierung ein Belgier, mein Freund Claude Desama. Man kann deshalb durchaus von einer belgischen Lösung sprechen. 
Hinter den Schwierigkeiten, zu einem einheitlichen Markt zu kommen stehen in der Regel nationale Interessen und Empfindlichkeiten. 

Nachdem ich mit einer Anekdote begann, möchte ich mit einer anderen enden. Als junger Zeitungstelegraphist fragte Thomas Alva Edison alle Leute, wie eigentlich Elektrizität wirke. Die beste Erklärung bekam er von einem schottischen Arbeiter der Montreal Telegraph Co.: „Wenn Du einen Hund hast, sagen wir: einen Dackel, der so lang ist wie von Edinburgh nach London,  - zieh ihn in Edinburgh am Schwanz, und er wird in London bellen“. 

Glücklicherweise ist dieses Beispiel nur eine Analogie. Sonst wäre es in Europa ziemlich laut geworden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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